
Besondere Teilnahmebedingungen 
der Fachmesse evenord 2020

AllegenanntenPreise(wennnichtandersgekennzeichnet)zuzüglichgesetzlicherMehrwertsteuer,soferndieLeistunginDeutschlandsteuerbarist.

1. Veranstaltungsort, Dauer, Öffnungszeiten
Veranstaltungsort:MessezentrumNürnberg
Dauer: Sa26.–So27.September2020
Öffnungszeiten:   Sa26.September2020 14:00–20:00Uhr
   So27.September2020 9:00–18:00Uhr

2. Veranstalter
EvenordeG
RaudtenerStraße6,90475Nürnberg
T+4991192619-0,F+49911286017
info@evenord.de
www.evenord.de

3. Organisation und Durchführung
NürnbergMesseGmbH
Messezentrum,90471Nürnberg
T+499118606-0,F+499118606-8228
evenord@nuernbergmesse.de
www.nuernbergmesse.de
Geschäftsführer:Dr.RolandFleck,PeterOttmann
RegistergerichtNürnbergHRB761
VorsitzenderdesAufsichtsrats:AlbertFüracker,MdL
BayerischerStaatsministerderFinanzenundfürHeimat

4.  Vertragsgrundlagen
VertragsgrundlagenfürdieTeilnahmeanderFachmesseevenord2020
sinddieBesonderenundAllgemeinenTeilnahmebedingungen(ein-
schließlichErgänzungsvereinbarung)fürMessenundAusstellungen,die
HausordnungderNürnbergMesse,dieorganisatorischen(z.B.Aussteller-
informationen),technischen(z.B.OnlineAusstellerShop)unddieübrigen
Bestimmungen,diedemAusstellervorVeranstaltungsbeginnzugehen.
ErbringtdieNürnbergMesseaufGrundgesonderterBeauftragung
weitereMesseservicesdurcheinenServicePartner,sogeltenhierfür
imFalleeinerNichtübereinstimmungdieAllgemeinenGeschäfts-
bedingungendesjeweiligenServicePartnersvorrangigvordiesen
BesonderenTeilnahmebedingungen.

5. Zulassung/Standflächenbestätigung
SiehePunkt2derAllgemeinenTeilnahmebedingungenfürMessen
undAusstellungen.
FürRücktrittenachderStandflächenbestätigunggiltPunkt7der
AllgemeinenTeilnahmebedingungenfürMessenundAusstellungen.

6. Aussteller und zugelassene Ausstellungsgüter
AlsAusstellersindzugelassen:Hersteller,Importeure,Großhändler,
HandelsvertreterundVerlagedesIn-undAuslandesmitProdukten
undDienstleistungen,dieindievorgegebenenProduktgruppen
eingeordnetwerdenkönnen.AlleAusstellungsgütersindinder
Anmeldungzubezeichnen.NichtzugelassensindGüter,diegegen
dieBestimmungendesgewerblichenRechtschutzesinDeutschland
verstoßen(Plagiate).

7. Mietpreis in Ausstellungshallen 
je angefangenem m² Standfläche
EUR134 Reihenstand (1Seiteoffen)
EUR142 Eckstand (2Seitenoffen)
EUR147 Kopfstand (3Seitenoffen)
EUR147 Blockstand (4Seitenoffen)

 DieMindeststandmietebeträgtEUR1.030.
LieferantenderEvenordeGerhalteneineErmäßigungvon5%auf
denMietpreisderStandfläche.DieseErmäßigungwirdunterVorbe-
haltderPrüfungdesLieferantenstatusdurchdieEvenordeGoderder
NürnbergMesseGmbHgewährt.
DieStandartistabhängigvonderAufplanung,esbestehtkein
AnspruchaufeinebestimmteStandart.
DerMietpreisschließtein: 
MietweiseÜberlassungderStandflächewährendAufbau,Laufzeit

undAbbau.
AllgemeineBewachungderAusstellungshallen.AllgemeineBeleuch-

tungderAusstellungshallen.AllgemeineReinigungderGänge.
FürdenAUMAAusstellungs-undMesseausschussderDeutschen
Wirtschaftwerdenjem²StandflächeinAusstellungshallenEUR0,60
erhobenundabgeführt.

 8. Mietpreis in Ausstellungshallen 
je angefangenem m² Standfläche 
einschließlich Standbegrenzungswänden und Frontblenden 
EUR159 Reihenstand (1Seiteoffen)
EUR165 Eckstand (2Seitenoffen)
EUR169 Kopfstand (3Seitenoffen)
EUR169 Blockstand (4Seitenoffen)

 DieMindeststandmietebeträgtEUR1.030.
 LieferantenderEvenordeGerhalteneineErmäßigungvon5%auf

dieStandmiete.DieseErmäßigungwirdunterVorbehaltderPrüfung
desLieferantenstatusdurchdieEvenordeGoderderNürnbergMesse
GmbHgewährt.
DerMietpreisschließtein(zusätzlichzuPunkt7):
WeißeStandbegrenzungswände(2,50mhoch)imSystemAxioman

allengeschlossenenSeitenderStandfläche.
BlaueFrontblenden(0,30mhoch)anallenoffenenSeitender

StandflächeohneBeschriftung.
WeitereVariantenfindenSieunterwww.standkonfigurator.de.
FürdenAuf-undAbbauderWändeundBlendensorgtderVeran-
stalter.
StandbegrenzungswändeundFrontblendendürfennichtbeklebt,
benagelt,gestrichenoderanderweitigbeschädigtwerden.Während
derMietdauerentstandeneSchädengehenzuLastendesAusstellers
undwerdeninRechnunggestellt.
DieWändeundBlendenkönnengegenAufpreismitzusätzlicher
AusstattungimgleichenSystemergänztwerden.
BestellungenhierfürkönnenimOnlineAusstellerShopvorgenommen
werden.
FürdenAUMAAusstellungs-undMesseausschussderDeutschen
Wirtschaftwerdenjem²StandflächeinAusstellungshallenEUR0,60
erhobenundabgeführt.

 9. Miet-Komplettstand
AllePreisejeangefangenemm²Standfläche,zuzüglichzumMietpreis
fürStandflächeinAusstellungshallen(siehePunkt7).AlleBildersind
Beispieldarstellungen.
DerMietpreisschließtein:
MietweiseÜberlassungeinesKomplettstandes.EinederachtVarianten
kannaufbeigefügtemVordruck„Miet-Komplettstände“ausgewählt
werden.WeitereVariantenfindenSieunterwww.standkonfigurator.de.
FürdenAuf-undAbbaudesMiet-KomplettstandessorgtderVeran-
stalter.DerMiet-KomplettstandeinschließlichdessenAusstattungdarf
nichtbeklebt,benagelt,gestrichenoderanderweitigbeschädigtwer-
den.WährendderMietdauerentstandeneSchädengehenzuLasten
desAusstellersundwerdeninRechnunggestellt.DieBasisausführung
desMiet-KomplettstandeskanngegenAufpreismitzusätzlicher
AusstattungimgleichenSystemergänztwerden.
BestellungenhierfürkönnenimOnlineAusstellerShopvorgenommen
werden.

10. Zahlungsbedingungen
MitderStandflächenbestätigung wirddemAusstellerdiegesamte
Standflächenmieteberechnet.
DieRechnungensindzudemaufderjeweiligenRechnungange-
gebenenTerminfälligundohneAbzugzahlbar.SämtlicheZahlungen
sindunterAngabederRechnungsnummerspesenfreiundinEURO
zuentrichten.
SofernderAusstellerimAnmeldeformulareineabweichendeRech-
nungsadresseangibt,bevollmächtigterdieangegebenePerson/Firma
zumEmpfangderRechnungunddersonstigenZahlungsaufforderun-
gen.HierdurchwirdderAusstellervonseinerZahlungsverpflichtung
nichtbefreit.
FürnachträglicheÄnderungenderRechnung,dievomAusstellerzu
vertretensind,kanndieNürnbergMesseeineBearbeitungsgebührvon
EUR50erheben.
EinAnspruchaufdiezugeteilteStandflächebestehterstnachvoll-
ständigerBezahlungderRechnungen.DerNachweisderBezahlung
istvomAusstellerzuerbringen.
DerAusstellerstimmtdemVersandvonRechnungendurchdenVer-
anstalterperE-Mail(elektronischerRechnungsversand)zu.Sofernder
AusstellerkeinenelektronischenRechnungsversandwünscht,kanner
diesemschriftlichoderinTextformwidersprechen.



Besondere Teilnahmebedingungen 
der Fachmesse evenord 2020
(Fortsetzung)

AllegenanntenPreise(wennnichtandersgekennzeichnet)zuzüglichgesetzlicherMehrwertsteuer,soferndieLeistunginDeutschlandsteuerbarist.

11.  Versicherung
DerAusstelleristgrundsätzlichverpflichtet,selbstfüreinenausreichen-
denVersicherungsschutzzusorgen.DerAbschlusseinerAusstellungs-
versicherungzurAbdeckungdesTransport-undAufenthaltrisikoswird
empfohlenundkannübereinenRahmenvertragdurchdenVeranstalter
vermitteltwerden.

12. Veränderungen
DerVeranstalterbehältsichvor,dieVeranstaltungabzusagen,örtlich
undzeitlichzuverlegen,dieDauerzuverändernoder–fallsdie
Raumverhältnisse,behördlicheAnordnungenodernachAuffassung
desVeranstaltersanderezwingendeUmständeeserfordern–diedem
AusstellerzurVerfügunggestellteFlächezuverlegen,indenAbmes-
sungenzuverändernundzubeschränken.Hierausergibtsichfürden
AusstellernichtdasRecht,vomMietvertragzurückzutreten.

13.  Auf- und Abbau, Ausweise
Aufbau: Do 24.–Fr 25.September2020 jeweils 7:00–19:00Uhr
   Sa 26.September2020 7:00–12:00Uhr
Ausstellungsstände,mitderenAufbaubisSamstag,26.September2020,
12:00Uhr,nichtbegonnenwurde,werdenvomVeranstaltergestaltet,
sofernnichtanderweitigdarüberverfügtwird.Hierausentstehende
KostengehenzuLastendesAusstellers.
Abbau:   So 27.September2020 18:00–22:00Uhr
   Mo28.September2020 jeweils 7:00–19:00Uhr
DerZutrittzudenHallenwährenddesAuf-undAbbausistnurmit
gesondertenAusweisenmöglich.DiesehabenfürdieDauerderVer-
anstaltungkeineGültigkeit.
DerAusstellerverpflichtetsich,dieangegebenenZeiteneinzuhalten,
insbesondereseineStandflächebisMontag,28.September2020
komplettzuräumen.SolltederAusstellerdieserVerpflichtung
nichtnachkommenundesinfolgedessenzueinerKollisionmit
demAufbauderFolgeveranstaltungkommen,soistderAussteller
verpflichtet,allehierdurchentstehendenKostenzutragen.Dies
betrifftinsbesonderegegendenVeranstaltergerichteteSchadenser-
satzansprüche.

14. Standgestaltung, Standbetreuung 
14.1  Standgestaltung

DerAusstelleristfürdieStandausstattungund-gestaltungselbst
verantwortlich.
Oberster Grundsatz der Gestaltung aller Ausstellungsstände ist 
die  Transparenz. Alle offenen Seiten müssenfreizugänglichsein. 
Diesbedeutet,dassmindestens50 % derjeweiligenGangseitenicht 
mit Aufbauten verstelltwerdendürfen.
Die Mindesthöhe beträgt 2,50 m.
DieRückseitenderStandbegrenzungen,Werbeträgeroderanderer
GestaltungselementezumNachbarstandüber2,50mHöhemüssen
weiß,gereinigtundoptischeinwandfreiseinunddürfenkeineTexte
oderGrafikenenthalten.
WirdkeinMiet-Ausstellungsstandeingesetzt,wirddieAnbringung
einerFrontblende(0,30mhoch)anallenoffenenSeitenderStand-
flächezurAuflagegemacht.DieFrontblendekannentfallen,wenn
dieerforderlicheStandqualitätaufandereWeisegewährleistetwird.
WeitereAuflagenzurStandgestaltungbleibenvorbehalten.
DieStandbegrenzungswände(Hartfaserstruktur)dürfennurmit
wasserlöslichenKlebemittelnbehandeltundnichtohnevorherige
Tapezierunggestrichenwerden.NachderVeranstaltungsindTapeten
odersonstigeWandverkleidungenvomAusstellerwiederzuentfer-
nen.AndernfallswerdendieStandbegrenzungswändeaufKostendes
Ausstellersgereinigt.
AlleweiterenStandbegrenzungswände,Fußböden,Hallenwände,
Säulen,Installations-undFeuerschutzeinrichtungensowiesonstige
festeHalleneinbautendürfenwederbeklebt,benagelt,gestrichen
oderanderweitigbeschädigtwerden.
SchädengehenzuLastendesAusstellersundwerdeninRechnung
gestellt.EventuellimStandbereichbefindlicheSäulensowieInstalla-
tions-undFeuerschutzeinrichtungensindBestandteilederzugeteilten
Standflächeundmüssenjederzeitzugänglichsein.
BodenbelägeindenAusstellungsständendürfennurmitDoppel-
klebeband(ausschließlichmitlösemittelfreienKlebebändern:tesafix
Nr.4964)befestigtwerden.
Der Aussteller verpflichtet sich, diese Auflagen zu erfüllen. Bei 
Zu wider handlungen entstehen gegebenenfalls Schadenersatz-
ansprüche des Veranstalters bzw. der betroffenen Nachbaraus-
steller.

14.2 Standbetreuung
KeinAbbauvonAusstellungsständenvorMesseschluss
DieVeranstaltungendetamletztenMessetagum18:00Uhr.Jeder
Ausstellerverpflichtetsich,biszudiesemZeitpunktseineStandfläche
mitStandpersonalzubesetzenundnichtmitdemAbbaudesAus-
stellungsstandeszubeginnen.
JedeZuwiderhandlungkannvomVeranstaltermiteinerVertragsstrafe
andenAusstellergeahndetwerden.DieVertragsstrafebeträgt20%
derNettostandmiete,mindestensjedochEUR1.000.DerVeranstalter
behältsichaußerdemvor,denAusstellervonzukünftigenBeteiligun-
genanderevenordauszuschließen.

15. Auf- und Abbauausweise, Ausstellerausweise
DerAusstellererhältfürsichundfürdiewährenddesAuf-undAbbaus
eingesetztenHilfskräftegegebenenfallsAuf-undAbbauausweise.
DiesegeltennurwährendderAuf-undAbbauzeitundberechtigen
nichtzumBetretendesAusstellungsgeländeswährendderVeranstal-
tung.
FürdieLaufzeitderVeranstaltungerhaltendieAusstellerfürsichund
dievonihnenbeschäftigtenPersoneneinebegrenzteAnzahlvon
Ausstellerausweisen,diezumkostenlosenZutrittberechtigen.Diese
AusweisegeltenfürdieLaufzeitderVeranstaltungsowiefürdieAuf-
undAbbauzeit.ZusätzlichbenötigteAusweisesindkostenlosimOnline
AusstellerShoperhältlich.

16. Marketing-Services 
DerVeranstalterstelltjedemAusstellerkostenlosMarketing-Services
mitfolgendenLeistungenzurVerfügung:
EintragdesFirmennamensundderStandnummerdesAusstellers

imMessebegleiter(kostenloseAbgabeanalleBesucher)
BereitstellungeinesMusteranschreibensfürBesucheraktionen
DerVeranstalterstelltjedemAusstellereinenca.einjährigen–auch
nachMesselaufzeitaktiven–EintraginderAussteller-undProdukt-
datenbankzurVerfügung.
DerAusstelleristfürdievonihmfürdieAusstellerverzeichnissezur
VerfügunggestelltenInformationenundsonstigenMaterialien,insbe-
sondereBildmaterialienalleineverantwortlich.ErstelltdenVeranstal-
tervonsämtlichenAnsprüchenDritter,dieinBezugaufdieübersen-
detenMaterialiengeltendgemachtwerden,frei.
EintragvonFirmenname, Anschrift,versteckterE-Mail-Adresse
UnbegrenzteEinordnungindieProduktgruppen(Produktverzeichnis)
 LinkvonderMesse-WebsitezurAussteller-Website.
EintragvonFirmennameundStandnummerimOnline-Hallenplan
MöglichkeitderlaufendenAktualisierungdesInternet-Eintrags
GanzjährigeBetreuungdurchdasInternet-Redaktionsteam

17.  Mitaussteller
MitausstellersindUnternehmen,diemiteigenemPersonalund
eigenemAngebotaufdemStanddesAusstellers(=Direktausstellers)
auftreten.DieSelbstständigkeitmussauchohneräumlicheTrennung
erkennbarsein.
Mitausstellerkönnennurzugelassenwerden,wenndieaufdem
AnmeldevordruckfürMitausstellerabgefragtenAngabenvollständig
ausgefülltsindunddenTeilnahmebedingungenderVeranstaltung
entsprechen.
MitausstellerunterliegendenselbenBedingungenwiederAussteller.
DerAusstellerverpflichtetsich,fürjedenvonihmgemeldeten
MitausstellereineGebührvonEUR120zubezahlen.DieseGebühr
beinhaltetdieMarketing-ServicesfürAussteller.
FürMitaussteller,dienichtangemeldetundvomVeranstalterzuge-
lassenwordensind,wirdeinAufschlagvon20%aufdenGesamt-
preisvonEUR120berechnet,

18.  Ausstelleransprüche, Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand
AlleAnsprüchedesAusstellersgegendenVeranstaltersindschriftlich
geltendzumachen.DieVerjährungsfristbeginntmitdemletzten
TagderVeranstaltung.Vereinbarungen,dievondiesenBedingungen
oderdensieergänzendenBestimmungenabweichen,bedürfender
Schriftform.
EssindausschließlichdeutschesRechtundderdeutscheTextmaß-
gebend.
ErfüllungsortundGerichtsstandistNürnberg.DemVeranstalterbleibt
esjedochvorbehalten,seineAnsprüchebeidemGerichtdesOrtes
geltendzumachen,andemderAusstellerseinenSitzhat.




